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 Veröffentlicht am 10.11.1987

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §2 Abs3 Z3;

EStG 1972 §23;

Rechtssatz

"Psychologisch-physiologische Vorgänge" im Körper, die sich insbesondere auch auf der Gefühlsebene abspielen,

nehmen einer Tätigkeit nicht die Eignung, mit ihrer Hilfe erzielte Einkünfte jenen aus Gewerbebetrieb zuzuordnen.
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